
 

 

Notenberechnung in den Prüfungsfächern 

Gesetzliche Grundlage: AVO – Sek I 

Folgende Noten werden zur Berechnung herangezogen: 

- Vornote  

o Zählt immer 2/3 der Gesamtzensur 

o  Jahreszensuren des Faches auf zwei Dezimalstellen berechnet  Nicht gerundet!  

3,498 = 3,49 

- Prüfungsleistung 

o Zählt immer 1/3 der Gesamtzensur 

o Setzt sich zusammen aus:  

 Schriftlicher Prüfungsleistung  

• Deutsch  

• Mathe 

• Englisch (nur Klasse 10) 

 Verpflichtender mündlicher Prüfungsleistung  

• (Englisch + Wahlfach) 

• Im Wahlfach zählt die mündliche Prüfung 1/3 der Gesamtzensur 

 Ggf. zusätzlicher mündlicher Prüfungsleistung  

• Auf Antrag der Schüler*Innnen oder durch Ansetzung durch die 

Prüfungskommission jedes beliebige Fach, auch Hauptfach 

 

 

- Zusammensetzung der Prüfungsleistung: 

 

 

o Schriftlich  

 

o Mündlich 

 

o Zusätzliche mdl. Prüfung 

 

o Vornote 
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Beispiele zur Berechnung der Endzensur, je nachdem welche Prüfungsteile abgelegt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


